
Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans
für das Gebiet „Am Finkenflug“ der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Gotha
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwabhausen hat am 18.11.2025 in öffentlicher Sitzung

den Entwurf des Bebauungsplanes für das Gebiet „Am Finkenflug“ der Gemeinde

Schwabhausen sowie die Begründung mit Umweltbericht gebilligt und die öffentliche

Auslegung beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Nordosten der Gemeinde

Schwabhausen und umfasst eine Fläche von ca. 1,8 Hektar.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 121/3, 122/3, 122/4,

123/5, 123/6, 123/7, 126/3, 126/4, 127/3, 127/4, 128/6, 128/7, 129/3, 129/4, 130/5, 130/6,

130/10, 130/11, 131/3, 131/5, 131/6, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 146/2, 147/3, sowie

Teilflächen der Flurstücke 48/13, 131/7 und 147/9 in der Flur 9 der Gemarkung

Schwabhausen.

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der beigefügte Lageplan maßgebend.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes für das Gebiet „Am

Finkenflug“ erfolgt durch öffentliche Auslegung des Planentwurfs mit Begründung und

Umweltbericht, der zum Entwurf des Bebauungsplanes erstellten Geräuschkontingentierung

sowie den der Gemeinde bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahme im Internet.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und Umweltbericht, die zum Entwurf des

Bebauungsplanes erstellte Geräuschkontingentierung sowie die der Gemeinde bereits

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden zur Einsicht in der Zeit vom
08.12.2025 bis einschließlich 16.01.2026 auf der lnternetseite der erfüllenden Gemeinde

Drei Gleichen unter www.gemeinde-drei-gleichen.de/rathaus/bauleitplanung bereitgehalten 
und können heruntergeladen werden.

Darüber hinaus liegen die Unterlagen zur Einsichtnahme im Rathaus der erfüllenden

Gemeinde Drei Gleichen, Ortsteil Wandersleben, Bauverwaltung, Erdgeschoss, Schulstraße

1, 99869 Drei Gleichen, während der Sprechzeiten

Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag: 13.00 - 16.00 Uhr

Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

 

 

http://www.gemeinde-drei-gleichen.de/rathaus/bauleitplanung









